
Allgemeine Verkaufsbedingungen 

 

§ 1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen 

(1) Für den zwischen Herrn Daniel Manno e.K. und dem Käufer (m/w/d) abgeschlossenen Kaufvertrag 
über die Lieferung von Waren gelten die nachstehenden Verkaufsbedingungen. 

(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen 
ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer schriftlichen 
Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung. Schriftlichkeit in Sinne dieser AVB schließt 
Schrift- und Textform (zB Brief, E-Mail, Telefax) ein. 

  

§ 2 Preise; Zahlung 

(1) In unseren Preisen sind die Verpackungskosten und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten; 
Liefer- und Versandkosten sind in unseren Preisen jedoch nur enthalten, wenn hierüber eine 
gesonderte Vereinbarung mit Ihnen getroffen worden ist. Sie haben im Falle eines Widerrufs Ihrer auf 
den Abschluss des Kaufvertrages gerichteten Willenserklärung die in unten beigefügter 
Widerrufsbelehrung näher bezeichneten regelmäßigen Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen. 

Wir bitten Sie, die Ware in ihrer Originalverpackung an uns zurück zu senden. Eine Verpflichtung  
hierzu besteht aber nicht.  

(2) Sofern wir mit Ihnen nicht schriftlich etwas anderes vereinbart haben, ist der von Ihnen 
geschuldete Kaufpreis vor Übergabe bzw. vor Versendung zur Zahlung fällig (Vorkasse).  

 

§ 3 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht 

Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur berechtigt, wenn Ihre Forderungen 
rechtskräftig festgestellt wurden, wir diese anerkannt haben oder wenn Ihre Forderungen unstreitig 
sind. Zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche sind Sie auch berechtigt, wenn Sie Mängelrügen oder 
Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend machen. Als Käufer dürfen Sie ein 
Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag  

beruht. 

§ 4 Liefer- und Leistungszeit 

(1) Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind ausschließlich unverbindliche Angaben, es sei denn, 
diese sind zwischen Ihnen und uns ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden. 

(2) Sie können vier Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer 
unverbindlichen Lieferfrist schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Falls wir einen 
ausdrücklich als verbindlich vereinbarten Liefertermin oder eine ausdrücklich als verbindlich 
vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus einem anderen Grund in Verzug 
geraten, so müssen Sie uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung setzen. 
Wenn wir diese Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so sind Sie berechtigt, vom Kaufvertrag 
zurückzutreten. 

(3) Vorbehaltlich der Einschränkungen nach nachfolgendem § 5 haften wir Ihnen gegenüber im 
Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft 
handelt, oder Sie infolge eines Lieferverzugs, den wir zu vertreten haben, berechtigt sind, sich auf den 
Fortfall Ihres Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen. 

(4) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern Ihnen dies zumutbar ist. 

 

§ 5 Rechte bei Verzug und Mängeln; Haftung 

(1) Soweit die gelieferte Ware nicht den  

a) subjektiven Anforderungen entspricht, dh nicht die zwischen Ihnen und uns vereinbarte 
Beschaffenheit hat oder sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet 



oder nicht mit dem vereinbarten Zubehör und den vereinbarten Anleitungen, wie zB Montage- und 
Installationsanleitungen, übergeben wird, 

b) objektiven Anforderungen entspricht, dh sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet, oder 
nicht eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist oder die der Käufer 
erwarten kann unter Berücksichtigung der Art der Sache und/oder der öffentlichen Äußerungen, die 
von dem Verkäufer oder einem anderen Glied der Vertragskette oder in deren Auftrag, insbesondere 
in der Werbung oder auf dem Etikett, abgegeben wurden, oder nicht der Beschaffenheit einer Probe 
oder eines Musters entspricht, die oder das wir Ihnen vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt 
haben, oder nicht mit dem Zubehör einschließlich der Verpackung, der Montage- oder 
Installationsanleitung sowie anderen Anleitungen übergeben wird, deren Erhalt der Käufer erwarten 
kann, oder 

c) Montageanforderungen entspricht (sofern eine Montage durchzuführen ist), 

so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. 

(2) In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene Abbildungen oder 
Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben nicht von uns 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind; insoweit stellen Abweichungen der gelieferten 
Ware auch keinen Mangel der objektiven Anforderungen der Ware im Sinne des vorstehenden 
Absatzes dar. Gleiches gilt, wenn wir mit Ihnen ausdrücklich und gesondert eine Abweichung von den 
objektiven Anforderungen an die Ware vereinbart haben. 

(3) Die Nacherfüllungspflicht trifft uns nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur 
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. 

(4) Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder 
Lieferung neuer Ware (Nachlieferung). Dabei müssen Sie uns die Ware zum Zwecke der 
Nacherfüllung zur Verfügung stellen. Ferne müssen Sie uns eine angemessene Frist zur 
Nacherfüllung gewähren. Sie sind während der Nacherfüllung nicht berechtigt, den Kaufpreis 
herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die Nachbesserung zweimal vergeblich 
versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, sind Sie nach 
Ihrer Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.  

(5) Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann geltend machen, wenn die 
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt Ihr Recht, weitergehende 
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Absätze geltend zu machen. 

(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, 
die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen für sonstige 
Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, 
unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der 
Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist, haften wir uneingeschränkt nach 
dessen Vorschriften. 

Wir haften auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine 
solche bezüglich der gelieferten Ware abgegeben haben. Treten Schäden ein, die zwar darauf 
beruhen, dass die von uns garantierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und treten diese Schäden 
jedoch nicht unmittelbar an der von uns gelieferten Ware ein, so haften wir hierfür nur dann, wenn das 
Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von unserer Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie 
umfasst ist. 

(7) Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels auf der einfach fahrlässigen 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, also der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung Sie als Käufer regelmäßig vertrauen dürfen (wie zB die fristgemäße Lieferung der 
Ware), so ist unsere Haftung auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen 
Schaden begrenzt. Das Gleiche gilt, wenn Ihnen Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung 
zustehen. 

(8) Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar unabhängig von der 
Rechtsnatur der von Ihnen gegen uns erhoben Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt unsere Haftung 
nach vorstehendem Absatz 3. 

 



§ 6 Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen aus 
diesem Vertrag unser Eigentum. 

 

§ 7 Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht 

Auf unseren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung 
des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

  

  

  


